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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

2384/J betreffend Mautpflicht für den Eintritt nach Kärnten, 

welche die Abgeordneten Dr. Haider, Haupt und Huber am 28. Juni 

1988 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Problematik der Mauteinhebung für die Kärntner Fremdenver

kehrswirtschaft ist mir bewußt. Ich darf jedoch daran erinnern, 

daß die Finanzierung der Tauernautobahn - und nur diese berührt 

meinen Ingerenzbereich, da die Eigentümerrechte bei der Felber

tauernstraße durch den Bundesminister für Finanzen vertreten 

werden:- nur durch. die Errichtung einer Mautstrecke ermöglicht 

wurde. Dies wurde damals auch von Kärnten, und hier vor allem 

auch Von der Fremdenverkehrswirtschaft gefordert. 

Zu den Punkten 2 und 3 der Anfrage: 

Für Kärntner Arbeitnehmer, die zwischen Wohnsitz und Arbeits

stätte die Mautstrecke benützen, gibt es seit Jahren die extrem 
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verbilligte Pendler-Maut-Jahreskarte. Der Preis der Pendlerkarte 

beträgt unverändert 400,-- Schilling, was cirka dem Preis einer 

einzigen Hin- und Rückfahrt über die Mautstrecke entspricht. So

mit wird die Mautbelastung des Pendlers sehr gering gehalten. 

Eine Mautsonderregelung für Urlaubsgäste wäre nur durch Änderung 

der gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Damit wäre jedoch eine 

erhebliche Steigerung der Kosten - vor allem durch den Kontroll

aufwand und die zu erwartenden Folgeforderungen - verbunden. 

Durch die Einrichtung der äußerst stark verbilligten Zehnerblock

karte (65,-- Schilling pro Fahrt statt 180,-- Schilling), welche 

auch übertragbar ist, steht im übrigen ein Mautinstrument zur 

Verfügung, das die Mautbelastung des Urlaubsgastes vermindert. 
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